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Ir -.J'Iatder Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
.des Nationalrates XYllI. Gesetzgebungsperl~de 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Mag. Schweitzer, Dr. Schmidt, Matter 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Landeshauptmann Karl Stix 

Aus Zeitungsmeldungen wurde bekannt, daß am Landeskrankenhaus 

Oberwart im Burgenland Blutkonserven und Frischblut ohne Überprü­

fung auf HIV verwendet worden sein sollen. Der nunmehrige Landes­

hauptmann des Burgenlandes, der früher als Landesrat für das Spi­

talswesen zuständig war, soll seit Mai 1989 (!) über diesen ge­

setzwidrigen Zustand informiert gewesen sein, durch den unzählige 

Patienten des Krankenhauses gefährdet waren. Die Verabreichung 

unkontrol~ierten Blutes ist seit 1986 verboten und wegen der Ge­

fahr einer Ansteckung mit AIDS auch strafbar. Soweit dies bekannt 

ist, hat Stix trotz mehrfacher Informationen von am LKH Oberwart 

beschäftigten Ärzten und aUßenstehenden Fachleuten (entsprechende 
Briefe liegen vor) jedoch weder für eine umgehende Beseitigung der 

Gefahrenquelle gesorgt noch Anzeige wegen der Gefährdung durch 

AIDS erstattet, obgleich er dazu nach § 84 Stpo als zuständiger 

Landesrat verpflichtet gewesen wäre. 

Die unterzeichneten Abgeordneten wollen eine Überprüfung dieser 

Umstände durch das Bundesministerium für Justiz anregen, damit 

geklärt wird, ob sich LH Stix des" Amtsmißbrauches schuldig gemacht 

hat, weil er die Staatsanwal tschaft ni,cht informiert h'at; sie 

stellen daher an den ,Herrn Bundesminister für Justiz die nachste­

hende 
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Anfrage: 

1. Hat Landeshauptmann Stix eine Sachverhaltsdarstellung an die 

Staatsanwaltschaft übermittelt, um Ermittlungen über die 

strafbaren Vorgänge im LKH Oberwart (Verwendung von Blutkon­

serven und Frischblut ohne HIV-Test) zu ermöglichen? 

2 . Wenn nein, sind Sie der Meinung I daß das Verhalten von Stix 

§ 84 StPO entspricht? 

3. Werden Sie die zuständige Staatsanwaltschaft anweisen, diesem 

Umstand nachzugehen und Ermittlungen gegen LH Stix wegen des 

Verdachts des Amtsmißbrauchs einzuleiten? Wenn nein, warum 

nicht? 
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